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Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern

im Freistaat Sachsen

Herr Hans—Joachim Wunderlich

Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25

09111 Chemnitz

Praxisprobleme und Lösungsvorschläge in Verbindung mit der Um-

satzsteuerumstellung zum 1. Juli 2020 und zum 1. Januar 2021

Ihr Schreiben vom 26. Juni 2020, hier per E—Mail eingegangen am 30. Juni

2020

Sehr geehrter Herr Wunderlich,

Herr Stiwi hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Ihr Schreiben ist hier am gleichen Tag eingegangen, an dem das BMF-

Schreiben, Az.: ||| C 2 - S 7030/20/10009:004 in der Angelegenheit veröf—

fentlicht wurde. Ihre Fragen und Vorschläge noch in die Abstimmung auf

Bund-Länder-Ebene einzubringen, war deshalb rein zeitlich nicht mehr

möglich. In der Bund-Länder-Abstimmung wurden jedoch die Stellunge-

nahmen einer Vielzahl von Verbänden (u. a. auch des Deutschen Industrie—

und Handelskammefiags e. V. und des Zentralverbands des Deutschen

Handwerks e. V.) geprüft. Nach meiner Recherche finden sich Ihre Fragen

und Vorschläge dort inhaltsgleich bzw. mindestens sinngemäß wieder, d. h.

sie wurden bereits berücksichtigt.
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IhrI-e Ansprechpartnerl-in

Romy Lehmann

Durchwahl

Telefon: +49 351 827-22310

Telefax: +49 351 827—29999

Romy.Lehmann@

Isf.smf‘sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)

213-5 7210/13/4-2020/32915

Chemni1z,

8. Juli 2020

MACH_“
WAS
_ WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen

Hausanschrift:

Landesamt für Steuern und

Finanzen

Außenstelle Chemnitz

Brückenstraße 10

09111 Chemnitz

www.lsf.sachsen‚de

Bankverbindung;

Deutsche Bundesbank

IBAN DE22860000000086001522

BIC MARKDEF1860

Verkehrsverbindung:

Zu erreichen mit

den StraBenbahnlinien 1, 2, 4, 6 und

C11 sowie

den Buslinien 22. 51. 62, 72 und 76.

' Kein Zugang für verschlüsselte elekt-
ronische Dokumenle. Zugang für quali-
fiziert elektronisch signierle Dokumente
nur unter den auf
www‚lsf.sachsen.de/eSignatur.hlm|
vermarkten Voraussetzungen.
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Dies betrifit ebenfalls die nicht unmittelbar mit der befristeten Absenkung des Umsatz-

steuersatzes im Zusammenhang stehenden Aspekte, z. B. hinsichtlich der eingesetzten

Kassensysteme. Auch diese Fragestellungen wurden bereits an den Bund herangetra—

gen.

Meine Antwort beschränke ich deshalb auf Folgendes.

Aus Billigkeitsgründen im B2B-Bereich für das gesamte zweite Halbjahr 2020 — wie in

einigen Lösungsvorschlägen in der Anlage zu Ihrem Schreiben vorgesehen — von der

Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen abzusehen, halte ich für rechtlich

ausgeschlossen.

Zu den Regelungen in Rz. 31 (sowie R2. 50 wegen entsprechender Anwendung der

Rz. 31) des BMF-Schreibens hat sich das BMF am 2. Juli 2020 auf die Anfrage einer

Interessensvereinigung hin geäußert. Danach kann im B2B—Bereich das Pfandgeld im

Zeitraum nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 mit 16 Prozent Umsatz-

steuer abgerechnet werden, wenn sowohl der leistende Unternehmer als auch der

Leistungsempfänger die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer mit dem Steuersatz von 16 Pro-

zent korrigiert und diese Abrechnungsmethode auch für Pfandgeider ab dem 1. Januar

2021, dann mit dem Steuersatz von 19 Prozent, angewendet wird.

Hinsichtlich der von Ihnen aufgezeigten erforderlichen Anpassungen von Kassensys-

temen, Buchhaltungsprogrammen und Warenwirtschaftssystemen darf ich Ihnen versi-

chern, dass die damit verbundenen Probleme bekannt sind und die Finanzämter bei

eventuellen künftigen Feststellungen diese einzelfailbezogen und umsichtig behandeln

werden.

In Vertretung des Abteilungsleiters

Mit freundlichen Grüßen

Ä%@Mß<

Matthias Marterstock

Referatsleiter
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Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwal—

tung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz—Grundverordnung sowie über Ihre

Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informa-

tionsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter

‚ www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Fi-

nanzamt.
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